
 
 
 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altenzentrum Kirchrode 
 

Kosten der Kurzzeitpflege 
 
 
Kurzzeitpflegegäste mit Einstufung: 
 
 
Pflegestufe I (80,00 € ): 
 
pflegebedingte Kosten:  48,56 € / Tag 
Die pflegebedingten Kosten werden auf Antrag von der Pflegekasse übernommen (Antrag auf 
Kurzzeitpflege muss gestellt werden). 
Die Pflegekassen übernehmen in der Regel die pflegebedingten Kosten bis zu 1.550,00 € und bis zu 
28 Tagen pro Kalenderjahr. In der Pflegestufe I können die 1.550,00 € nicht voll ausgeschöpft werden 
(28 Tage x 48,56 € = 1.359,68 €). Die Pflegekassen bezahlen jedoch nicht mehr als 28 Tage. 
 

Unterkunft und Verpflegung:  19,30 € / Tag (Eigenanteil des Kurzzeitpflegegastes) 

 

Investitionskosten:   12,14 € / Tag (Eigenanteil des Kurzzeitpflegegastes) 

 
 
 
 
 
Pflegestufe II (95,24 € ): 
 
pflegebedingte Kosten:  63,80 € / Tag 
Die pflegebedingten Kosten werden wie bei Pflegestufe I auf Antrag von der Pflegekasse 
übernommen. 
Die Pflegekassen übernehmen in der Regel die pflegebedingten Kosten bis zu 1.550,00 € und bis zu 
28 Tagen pro Kalenderjahr. In der Pflegestufe II reicht der Anteil der Pflegekassen aber nur für ca. 24 
Tage (1.550,00 € : 63,80 € = 24,29 Tage). Die Mehrkosten über 1.550,00 € müssen von den 
Kurzzeitpflegegästen selbst übernommen werden. 
 

Unterkunft und Verpflegung:  19,30 € / Tag (Eigenanteil des Kurzzeitpflegegastes) 

 

Investitionskosten:   12,14 € / Tag (Eigenanteil des Kurzzeitpflegegastes) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Pflegestufe III (110,14 € ): 
 
pflegebedingte Kosten:  78,70 € / Tag 
Die pflegebedingten Kosten werden wie bei Pflegestufe I auf Antrag von der Pflegekasse 
übernommen.  
Die Pflegekassen übernehmen in der Regel die pflegebedingten Kosten bis zu 1.550,00 € und bis zu 
28 Tagen pro Kalenderjahr. In der Pflegestufe III reicht der Anteil der Pflegekassen aber nur für ca. 
19 Tage (1.550,00 € : 78,70 € = 19,7 Tage). Die Mehrkosten über 1.550,00 € müssen von den 
Kurzzeitpflegegästen selbst übernommen werden. 
 

Unterkunft und Verpflegung:  19,30 € / Tag (Eigenanteil des Kurzzeitpflegegastes) 

 

Investitionskosten:   12,14 € / Tag (Eigenanteil des Kurzzeitpflegegastes) 

 
 
 

 
Kurzzeitpflegegäste ohne Pflegestufe: 
 
Kosten je nach Pflegeaufwand. Die Kurzzeitpflegegäste werden durch das Pflegepersonal 
entsprechend des zeitlichen Aufwandes der Pflegebedürftigkeit eingestuft. 
 
Pflegestufe 0/I:     80,00 € / Tag 

Pflegestufe II:     95,24 € / Tag 

Pflegestufe III:   110,14 € / Tag 

 
Die Pflegekassen übernehmen keine Kosten. 


